
 

 
Formularservice der Stadt Hanau 

Datenschutzhinweis: 

Die Verarbeitung der hier erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt 
entweder auf Basis der Freiwilligkeit, auf einer Rechtsgrundlage oder ist 
unter Einhaltung anzuwendender Datenschutzgesetze zulässig. Wir 
sind verpflichtet, ausführlich über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu informieren. 

Diese als Anlage beigefügten Informationen sind Bestandteil dieses 
Formulars. 

 

 

Hessen-Homburg-Platz 5 
63452 Hanau 

Antrag bitte ausgefüllt und unterschrieben 
zurücksenden oder faxen 

 
Tel.: 06181 / 295-712 
Fax: 06181 / 295-723 
E-Mail: his-abfalltonnen@hanau.de 

 

Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für die Biomülleinsammlung 
in der Stadt Hanau nach §13, Abs.2 der Hanauer Abfallsatzung 

(für die Bearbeitung fallen € 25,- als Verwaltungsgebühr an) 

     Antragsteller/in (Grundstückseigentümer/in) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bezeichnung des Anwesens, für welches die Befreiung beantragt wird, wenn mit ob. Anschrift nicht identisch: 
Straße, Hausnummer. 

PLZ Ort 

Erklärung zur Eigenkompostierung auf dem Grundstück 

1. Wie wird kompostiert? (Bitte zutreffendes ankreuzen) 

Schnellkomposter Kompostkasten Komposthaufen 

2. Wie werden die organischen Abfälle verwertet? 

im eigenen Garten durch Verfütterung von Speiseresten an Tiere 

auf einem außenliegenden Gartengrundstück (Lage angeben)   
 

Grundstücksgröße Davon gärtnerisch genutzt 
(ohne Rasenfläche) 

Anzahl der Personen, die auf dem 
o.g Grundstück leben 

m² m² Personen 

 
Erklärung: 
Hiermit erkläre ich, dass alle Bewohner des o.g. Grundstücks die in meinen Verantwortungsbereich anfallenden 
kompostierbaren Abfälle wie oben angegeben fachgerecht im Rahmen der Eigenkompostierung verwertet werden. Zur 
Ausbringung des Produkts aus der Eigenkompostierung steht eine eigene gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzte Fläche 
von 25 m² je Grundstücksbewohner zur Verfügung, die auch entsprechend genutzt wird. 
Mir ist bekannt, dass Hanau Infrastruktur Service stichprobenartige Grundstückskontrollen durchführen und nach 
§17 Abs.1 KrWG Biotonnen zuteilen wird, wenn die in meinem Verantwortungsbereich anfallenden organischen Abfälle nicht 
ordnungsgemäß kompostiert werden. 

 
Ort, Datum Unterschrift des Gebührenpflichtigen / Eigentümers St
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Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ Ort 

Telefon (tagsüber) Fax E- Mail 
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§ 13, Abs. 2 Abfallsatzung der Stadt Hanau 
 

Von dem Anschlusszwang für Bioabfälle kann die Stadt eine Ausnahme zulassen, wenn der Anschluss- 
pflichtige eine Eigenkompostierung nachweist und schriftlich bestätigt, dass er ausnahmslos alle auf 
dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle ordnungsgemäß und schadlos selbst auf einem 
Grundstück verwertet, welches er im Rahmen seiner privaten Lebensführung nutzt. Eine ordnungsge- 
mäße Verwertung erfordert, dass für die Ausbringung des Produkts eine eigene gärtnerische oder land- 
wirtschaftlich genutzte Fläche von 25 m² je Grundstücksbewohner auf dem Grundstück nachgewiesen 
wird. 

 
*** 

 
Antragsteller müssen fachlich und technisch in der Lage ein, die ordnungsgemäße und schadlose Ver- 
wertung zu gewährleisten. Durch die Eigenkompostierung darf keine Beeinträchtigung durch Gerüche 
oder Schädlinge entstehen. Es ist eine ganzjährige Verwertung der organischen Abfälle über die Eigen- 
kompostierung sicherzustellen, eine temporäre Entsorgung organischer Abfälle über die Restabfall- 
tonne ist nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Fleischreste, Knochen und Fischgräten. 

 

Die Gebührenfreiheit der Biotonne 
 

Biotonnen zählen zur Regelausstattung anschlusspflichtiger Grundstücke. Abhängig von der Größe des 
Restabfallbehälters werden gebührenfreie Biotonnen zur Verfügung gestellt, die maximale gebühren- 
freie Menge ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Sollten die Kapazitäten zur Eigenkompostie- 
rung nicht ausreichen, können Sie jederzeit eine zusätzliche Biotonne bestellen. 

 

 
Größe des Restabfallbehälters / Leerungs- 
rhythmus 

Maximale gebührenfreie Menge an Bioton- 
nen, 14-tägliche Leerung 

80 Liter / 14-täglich 1 x 120 Liter 
80 Liter / wöchentlich 1 x 240 Liter 
120 Liter / 14-täglich 1 x 120 Liter 
120 Liter / wöchentlich 1 x 240 Liter 
240 Liter / wöchentlich 2 x 240 Liter 

0,77 m³ / wöchentlich 6 x 240 Liter und 1 x 120 Liter 

1,1 m³ / wöchentlich 9 x 240 Liter und 1 x 120 Liter 
 

Darüber hinaus betragen die jährlichen Kosten der gebührenpflichtigen Biobehälter: 
120 Liter Biotonne: 81,48 Euro 
240 Liter Biotonne: 162, 96 Euro 

Weitere Informationen zur Eigenkompostierung 
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Datenschutzinformationen 

(Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person) 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen 
zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach 
den jeweils von Ihnen in Anspruch genommenen Angeboten und Verwaltungsdienstleistungen. 

Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Gemäß Art. 8 Abs. 1 der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union sowie Art. 16 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat jede Person das 
Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Zudem ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland als Schutz der Menschenwürde verankert. Diese Grundrechte schützen die 
Privatsphäre der Menschen und garantieren das Recht des Einzelnen, selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner Daten bestimmen zu 
können. Hierzu gehören Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse wie die Anschrift, das Geburtsdatum, die Ausbildung, die Staats-
angehörigkeit oder den Beruf und Arbeitgeber. Man spricht in diesem Zusammenhang von personenbezogenen Daten. 

Rechtsgrundlagen zur Wahrung dieser datenschutzrechtlichen Ziele sind die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, nachfolgend: DS-GVO) in Verbindung mit dem Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG). 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 

Dem oder der Verantwortlichen der Kommune bzw. den Verantwortlichen der datenverarbeitenden Stellen (den Ämtern, Fachbereichen oder 
Eigenbetrieben der Stadt Hanau) obliegt bzw. obliegen die Verantwortung und Haftung, dass die Verarbeitungstätigkeiten im Einklang mit der 
DS-GVO stehen.   

Verantwortliche Stelle: Datenschutzbeauftragter: 

Der Oberbürgermeister Magistrat der Stadt Hanau 
Magistrat der Stadt Hanau Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Am Markt 14-18, 63450 Hanau Am Markt 14-18, 63450 Hanau 
 +49 6181 295-0  +49 6181 295-8000 
   datenschutz@hanau.de 

Betroffene Personen können sich bei Bedarf und zur Wahrung Ihrer Rechte direkt an den behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden. Ein 
Antrag auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO über die Verarbeitung von personenbezogene Daten kann schriftlich an den Behördlichen Daten-
schutzbeauftragten der Stadt Hanau gerichtet werden (Siehe dazu auch Punkt 10). 

2. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage? 

Personenbezogene Daten dürfen nur dann verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung auf Grundlage einer Rechtsvorschrift (Gesetz) erfolgt, die 
DS-GVO in Verbindung mit dem HDSIG es zulassen oder wenn die oder der Betroffene ihre oder seine Einwilligung dazu gegeben hat. Der Zweck 
der Verarbeitung richtet sich nach den von Ihnen in Anspruch genommenen Angeboten und Verwaltungsdienstleistungen. Die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten ist immer an den Zweck ihrer Erhebung und Verarbeitung gebunden. Eine Änderung des Zwecks ist nur mit Ihrer 
Einwilligung oder nach rechtlichen Vorgaben statthaft. Durch die Ämter der Stadtverwaltung Hanau werden vielfältige personenbezogene Daten 
verarbeitet. Sie sind bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf die Einhaltung spezialfachlicher oder der geltenden Datenschutz-
vorschriften verpflichtet. 

3. Wer bekommt meine Daten bzw. wer kann meine Daten einsehen? 

Innerhalb der Stadtverwaltung Hanau erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der in Anspruch genommenen Angebote 
und Verwaltungsdienstleistungen benötigen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) können zu diesen genannten Zwe-
cken Daten erhalten bzw. einsehen. Auftragsverarbeiter sind dabei Service-Dienstleister, auch für Wartungsarbeiten und vergleichbaren Hilfstä-
tigkeiten, deren wir uns zur Erfüllung dieser Zwecke bedienen und mit denen gem. Art. 28 Abs. 3 DS-GVO entsprechende Verträge zur Auf-
tragsverarbeitung abgeschlossen sind. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die ekom21 – KGRZ Hessen (Körperschaft des öffentlichen 
Rechts), Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen sowie bhg.it der BeteiligungsHolding Hanau GmbH, Hessen-Homburg-Platz 5, 63452 Hanau. 

Zusätzlich können Daten an Dritte, wie andere Behörden oder Einrichtungen, übermittelt werden. Diese Übermittlungen erfolgen nur nach 
rechtlichen Grundlagen und Verpflichtungen; so werden beispielsweise Daten nach dem Hessischen Meldegesetz zum Zwecke des Einzugs der 
Rundfunkbeiträge nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag an die ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice übermittelt. 

4. Werden Daten in ein Drittland übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Europäischen Union) findet nicht statt. 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Die Dauer der Speicherung ist abhängig von den in Anspruch genommenen Angeboten und Verwaltungsdienstleistungen. Die Speicherung kann 
zudem durch eine Archivierungsfrist gem. einer Rechtsgrundlage bestimmt sein. 
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6. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Grundsätzlich stehen Ihnen gem. der Art. 12 bis 23 DS-GVO umfangreiche Rechte zu. Auszugsweise sind dies:  

 das Recht auf transparente Information (Art. 12 DS-GVO) 
 die Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten (Art. 13, 14 DS-GVO) 
 das Auskunftsrecht der betroffenen Person (Art. 15 DS-GVO) 
 das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 
 das Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") (Art. 17 DS-GVO) 
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 
 das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 
 ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO) 
 das Recht, die oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten anzurufen (§ 33 Abs. 3 HDSIG) 

In Abhängigkeit rechtlicher Grundlagen können einzelne Rechte nicht zur Anwendung gelangen, wie beispielsweise das Recht auf Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Bundes- bzw. dem Hessischen Meldegesetz (HMG). 

7. Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Auf Grund rechtlicher Bestimmungen, wie dem Hessischen Meldegesetzes (HMG), kann eine Pflicht bestehen, personenbezogene Daten mitzu-
teilen. Dabei müssen nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, die für die Begründung, Durchführung und ggf. Beendi-
gung eines Angebotes oder einer Verwaltungsdienstleistung erforderlich oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Besteht keine 
Pflicht der Bereitstellung, erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grundlage der Einwilligung. 

8. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall? 

Zur Begründung und Durchführung der Angebote und Verwaltungsdienstleistungen nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte Entschei-
dungsfindung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, sind wir verpflichtet, Sie hierüber zu informieren. 

9. Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde  

Grundsätzlich besteht nach Art. 77 DS-GVO das Recht der Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbei-
tung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt.  Die Aufsichtsbehörde ist erreichbar unter: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden 
 +49 611 1408-0 
 poststelle@datenschutz.hessen.de 

10. Auskunftsersuchen nach Art. 15 DS-GVO 

Sind Ihnen die zuvor gemachten Angaben nicht hinreichend umfassend und wünschen Sie detaillierte Informationen nach Art. 13 DS-GVO für 
das oder die von Ihnen in Anspruch genommenen Angebote und Verwaltungsdienstleistungen, bitten wir Sie einen Antrag auf Auskunft gem. 
Art. 15 DS-GVO über die Verarbeitung von personenbezogene Daten zu stellen. Dieser Antrag ist aus Gründen der „Rechenschaftspflicht“ bzw. 
„Pflicht zur Dokumentation“, schriftlich an den Behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Hanau zu richten. Bei der Antragsstellung bitten 
wir Sie uns mitzuteilen, für welche in Anspruch genommenen Angebote und Verwaltungsdienstleistungen das Auskunftsersuchen gilt. Eine Kopie 
der Auskunft ist für Sie kostenfrei und wird innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung gestellt. Diese Frist kann um weitere 
zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. In diesem Fall 
unterrichten wir Sie innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzö-
gerung. 

Magistrat der Stadt Hanau 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Am Markt 14-18, 63450 Hanau 
 +49 6181 295-8000 
 datenschutz@hanau.de 
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